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öffentliche Sitzung 

 

Betrifft: 

Feuerwehreinsatz und Straßenverkehr – Sonder- und Wegerechte 

 

Begründung: 

 

Beim Rettungseinsatz muss es schnell gehen.  

Daher ermöglichen Sonder- und Wegerechte Feuerwehren, Rettungsdiensten und Kata-

strophenschutzeinheiten ein schnelles Vorankommen. Diese Sonderrechte sind nicht nur 

auf bestimmte Personengruppen beschränkt, sondern auch auf bestimmte Situationen. Sie 

gelten nur bei der „Erfüllung hoheitlicher Aufgaben“ mit „dringender Gebotenheit“. Hierzu 

zählt die Rettung von Menschenleben, das Abwenden von Gefahr für die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung und das Erhalten bedeutender Sachwerte. Die Sonderrechte dienen 

dazu, Einsätze zu erleichtern und im Ernstfall Menschenleben zu retten. Die besonderen 

Rechte im Einsatzfall regelt die Straßenverkehrsordnung. Dort sind die Sonderrechte zur 

Erfüllung hoheitlicher Aufgaben festlegt. Es wird unterschieden zwischen Sonderrechten 

nach § 35 der Straßenverkehrsordnung (StVO) – Befreiung von Verkehrsregeln - und dem 

Wegerecht nach § 38 der Straßenverkehrsordnung – Fahren mit blauem Blinklicht und Ein-

satzhorn -.  

Die Sonderrechte gestatten der Feuerwehr fast alle Regeln der StVO außer Acht zu lassen, 

zum Beispiel das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, das Nichtbeachten 

der Vorfahrt, das Rechtsüberholen und Überholen auf Verbotsstrecken, das Fahren auf der 

linken Fahrbahnseite, auf Rad- und Gehwegen, Nichtbeachten von Lichtzeichen (Verkehrs-

ampeln), Befahren von Einbahnstraßen in falscher Richtung, die Inanspruchnahme ganzer 

Fahrbahnen im Einsatz.  

 



- 2 - 

 

 

 

Die Ausübung der Sonderrechte muss jedoch unter gebührender Berücksichtigung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgen. So bleiben andere Verkehrs- und Strafge-

setze wie zum Beispiel das Straßenverkehrsgesetz, die Straßenverkehrszulassungsordnung 

und auch das Strafgesetzbuch für die Feuerwehr im Einsatz uneingeschränkt gültig. Auch 

Zeichen und Weisungen der Polizei sind weiter zu befolgen. Bei der Inanspruchnahme von 

Sonder- und Wegerechten sind Fahrer von Feuerwehrfahrzeugen nicht von ihrer Sorgfalts-

pflicht entbunden. Sie müssen sich davon überzeugen, dass andere Verkehrsteilnehmende 

die Wegerechtssignale erkannt und ihr Fahrverhalten entsprechend darauf abgestellt ha-

ben. Je weniger Verkehrsregeln beachtet werden, umso größer muss die Sorgfalt sein, 

denn, so heißt es auch in vielen ergangenen Gerichtsurteilen, Blaulicht ist kein Freibrief.  

In der Sitzung wird Herr Koryttko (Leiter der Gladbecker Feuerwehr) berichten. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

X keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Integrationsrat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

 

 
 

 - Rainer Weichelt  - 

 Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

X Integrationsrates 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


